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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom • , 
mit dem eine Bestimmung der Verordnung 
über das Eisenbahnbueh für die burgenländi

sehen Eisenbahnen aufgehoben wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Der § 15 der Verordnung der Bundesregierung 
vom 13. April 1934, BGBl. I Nr. n3, über das 

Eisenbahnbuch für die burgenländischen Eisen
bahnen tritt außer Kraft. 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für Justiz im Einver
nehmen mit dem Bundesministerium für Ver
kehr und verstaatlichte Unternehmungen be
traut. 

Erläuternde Bemerkungen 

Der § 15 der Verordnung der Bundesregie- endgültig geregelt worden. Spätestens damit ist 
rung vom 13. April 1934,'BGBl. I Nr. 233, über also der Grund für die gegenständliche über
das' Eisen,bahnbuch für die burgenländisehen gangsbestimmung weggefallen. Sie ist daher auf
Eisenbahnen besagt im wesentlichen, daß bei der zuheben. Durch diese Aufhebung ist es nunmehr 
Anlegung, der Eisenbahnbücher im Burgenland möglich, das Eisenbahnbuch für die im Burgen
hinsichtlich der Eisenbahnlinien der (ehemaligen) land liegende Nebenstrecke der Südhahn von 
Donau-Save-Adria-Eisenbahn-Gesellschaft bis Neudörfl bis Loipersbach-Schattendorf und da
auf we i t e res nur die Arbeiten zur Verfas- mit auch das Eisenbahnbuch für. die Haupt
sung des Bahnbestandsblattes und der zweiten strecke der Südbahn fertigzustellen. 
Abteilung des Lastenblattes {zur Eintragung der Die gegenständliche Verordnung ist seinerzeit 
Lasten, die sieh auf einzelne Eisenbahngrund- auf Grund der Bundesverfassungsgesetze vom 
stücke beziehen, sowie der in Ansehung solcher 25. Jänner 1921, EGBL Nr. 85, und vom 
Grundstücke dritten Personen aus dem geteilten 7. April 1922,BGBl. Nr. 202, von der Bundes
Eigenturn oder Miteigentum zustehenden regierung erlassen worden. Gemäß dem § 6 
Rechte) durchzuführen sind. Das Eigentumsblatt Abs. 2 des erstgenannten Bundesverfassungs
und die erste Abteilung des Lasten'blattes (Lasten, gesetzes war die Bundesregierung ermächtigt, 
die die ganze büeherliche Einheit betreffen) jeweils die für das Burgenland geltenden Gesetze 
waren nicht anzulegen. und sonstigen Vorschriften im Weg von Verord-

Diese Sonderbestimmung war seinerzeit d 'nungen zu ändern, soweit solche Maßnahmen 
halb erforderlich, weil für die Strecken ;s- aus Rücksichten der Rechtsangleichung oder aus 
Donau-Save-Adria _ Eisenbahn-Gesellschaft d:

r 
sonstigen wichtigen Gründen notwendig und 

E· . E' . bI d' d le unaufschiebbar erschienen. Diese Verordnungs-
mtragungen 1m 1gentums att un m er "eht' . . t 'cht h db '1 d' '1 erma 19ung 15 m me r anwen ar, welle 

ersten Ab.tel ung de~ Lastenblattes den Ge?en- dort bezeichneten Maßnahmen heute nicht mehr 
stand zWlschenstaathcher Verhandlungen bllde- 1 f ch'''h'b'' h d k" d " "ch 'ff das "unau s 1" ar angese en wer en onnen. rn, enen emSelt1g m t vorgegn en wer en Die Aufhebung kann daher nur durch einen Akt 

onnte. der Gesetzgebung geschehen. . 
Die Rechtsverhältnisse zwischen der Republik Mit der Durchführung dieses Gesetzes ist 

österreich und der Donau-Save-Adria-Eisen- weder eine erhöhte Verwaltungsarbeit noch eine 
bahn-Gesellschaft sind dureh das Obereinkom- faßbare Erhöhung der Verwaltungs kosten ver
men vom 29. Juli 1964, BGBI. Nr. 176, neu und bunden. 
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